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IReportage

Von toten Kühen, Winkelfunktionen und anderen
(Hirn-)rissen
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Sprengunfall in
Morbio

«Ein interessanter Tag sollte es

werden, und ein interessanter Tag
ist es auch geworden - allerdings
nicht ganz so, wie man es sich
vorgestellt hatte», schreibt Feld-
kommissär Lugi Tunesi über den
zweiten Teil des Sprengauftrages
bei der Saceba Cementi SA in
Morbio Inferiore. Am 29. Janu-

ar 2001 sollte das Rttg Bat 33

das Rohmehlsilo sprengen.
Pünktlich um 15.30 Uhr erfolgte
die Zündung der 8 kg Spreng-
stoff. Der 40 m hohe und zirka
1000 Tonnen schwere Siloturm
sollte nach Plan Richtung Nord-
westen aufs Fabrikareal fallen.
Oh Schreck! Das Silo änderte aus
bisher unbekannten Gründen sei-
ne Fallrichtung um ungefähr 100

Grad und fiel so in Richtung Süd-
westen. Dabei wurden ein Fabrik-
gebäude (Transformatorenhaus)
und eine militärische Bauma-
schine in Mitleidenschaft gezo-
gen, die sich eigentlich ausser-
halb der vorgesehenen Gefahren-
zone befanden. Von den anwe-
senden Zuschauern und Medien-
leuten wurde niemand verletzt.
Auf Grund der Beschädigung der
Elektroinstallationen musste die

Produktion, die sonst im 24-Stun-

8

den-Betrieb erfolgte, für einige
Zeit eingestellt werden.

Die Haftungsfrage ist wegen ver-
schiedener Aussagen und Fest-

Stellungen noch keinesfalls beant-
wortet. Der Schaden, den die
Saceba Cementi SA erlitten hat-

te, war beträchtlich. Allein der
Sachschaden wurde auf 488 500
Franken geschätzt. Dank den

abgeschlossenen Versicherungen
sollte dieser Teil jedoch gedeckt
sein. Falls jedoch aus der noch
ausstehenden Expertise eine Ver-
antwortlichkeit der Truppe her-

vorgeht, steht den Versicherun-

gen die Möglichkeit offen, vom
Regressrecht auf den Bund
Gebrauch zu machen. Weiter
gebe es einen Ertragsausfall und
Mehrkosten für die Beschaffung
des Ersatzes für den nicht pro-
duzierten Zement im Wert von
ungefähr 85 500 Franken zu
beklagen, hält der Feldkommis-
sär des Kreises 9, Luigi Tunesi
in seinem Bericht fest, den die
Cementi SA vom Bund forderte.

Kuh im Val
Bedretto tödlich
verunfallt

Ingenieur ETH/S1A Tunesi mus-
ste sich im vergangenen Jahr mit
einem zweiten «sonderbaren
Fall» befassen. «Am 28. August
2000 fand im Bedrettotal das

Feben einer sechsjährigen, im
siebten Monat trächtigen Kuh ein

jähes Ende», schreibt Tunesi.
Zusammen mit rund 77 «Gspän-
Ii» befand sich die Kuh auf dem

Abstieg von der Alpe Corte di
Stabbiascio zur Corte al Piano

(AH'Acqua). Ihr Weg führte an
zwei Militärbaracken vorbei, die

aus der Zeit des Zweiten Welt-
krieges stammen. Diese Holzba-
racken mit Wellblechdach, die
schon seit geraumer Zeit nicht
mehr militärisch genutzt werden,
sind am beziehungsweise in den

Hang gebaut.

In der Nacht vor dem 28. August
2000 hatte es geregnet. Deshalb

war das Wellblechdach nass und
mit Blättern bedeckt. Die un-
glückliche Kuh soll ihren Weg
just bei der Holzbaracke verlas-
sen und haben und geriet an-
geblich auf deren nasses Dach,
wo sie ausrutschte und ungefähr
3,5 m in die Tiefe stürzte.

Bei dem Sturz brach sie sich
offenbar das Genick und war auf
der Stelle tot. Em bedeutender
Verlust für den Vieheigentümer,
der den Unfall dem Feldkom-
missär umgehend meldete und
eine Entschädigung von 3700
Franken forderte. «Plier ist aller-
dings anzufügen, dass sich der

Vieheigentümer nie dazu äusser-

te, was mit dem toten Tier gesche-
hen ist. So ist zum Beispiel wei-
terhin unklar, ob allenfalls Teile
verwertet oder das Fleisch ver-
kauft werden konnte», erläutert
Luigi Tunesi und kam er letzt-
lieh zum Schluss, dass der Bund
für diesen Unfall nicht haftbar
gemacht werden könne.

Sodann folgte ein regelrechter
«Expertenstreit» zwischen dem
Tierhalter und dem Feldkommis-
sär. Der «Todessturz» einer Kuh
hat ihn während fast eines Jah-

res beschäftigt. Ende Oktober
2001 machte die Rekurskommis-
sion VBS einen Schlussstrich
unter diesen Zwist und bestätig-
te vollumfänglich die Einschät-

zung der Situation des Feldkom-
missärs.

Erschütterungs-
schaden in der
Gemeinde Elsau

Am 6. August 2000 leitete die

Gemeindeverwaltung Elsau ZH
die Schadenanzeige an den Feld-
kommissär Kreis 7 weiter. Ursa-
che war ein bereits vorher ver-
gammeltes Gebäude, dessen Be-
sitzer Entschädigung in Folge von
Erschütterungen durch Panzer-

fahrzeuge geltend machen woll-
te. Die Schadenforderung bezif-
ferte sich auf stolze 80 000 Fran-
ken, ohne genaue Angaben über

den Zeitpunkt der Schadenverur-
sachung (vor rund zwei Jahren)
oder über Panzerfahrzeugtyp und
deren Anzahl. Ebenso fehlten
auch detaillierte Auflistungen
über den Schadenumfang und all-
fällige Kostenberechnungen eines

Bausachverständigen für die Fest-

legung der Schadenersatzforde-

rung.

So wurde der Schadenumfang mit
rund 20 Fotografien festgehalten
und im Untersuchungsbericht
genau umschrieben. Im Beson-
dem wurde festgestellt, dass das

Fundament auf dem 1880 erbau-
ten Haus in einem sehr schlech-
ten Zustand war. Dazu der ver-
antwortliche Feldkommissär
Rudolf Blaser: «Die festgestell-
ten Risse sind nicht neu, alle sind
schon mehrere oder sogar viele
Jahre alt. Verfärbungen, verwit-
terte Risskanten mit Moos und
Pflanzenbewuchs. Auffallend
sind die Verfärbungen und Aus-

blühungen im Sockelbereich.»

Auf Grund dieser Feststellungen
sowie den Aussagen der Erschiit-

terungsexperten ergaben sich für
das Expertenteam klare Grundla-

gen für die abschliessende Beur-
teilung, nämlich sämtliche For-
derungen abzulehnen. Der Ge-

schädigte erhob nach Eröffnung
des Entscheides der Schatzungs-
kommission Bewerde bei der

Rekurskommission des VBS. Die

Beschwerde wurde abgelehnt.
Feldkommissär Blaser zieht ein

Fazit aus dem Fall: «Genaueste

Abklärung zu Beginn eines Scha-

denfalles sind Grundlage für die

saubere Durchführung der Ab-
Schätzung!» Dies entlaste die

Spezialexperten mit administrati-
ven Abklärungen (Kleinarbeit),
vermindere das Risiko, dass Ent-
scheide mit einer Beschwerde

angefochten würden und zwän-

gen den Geschädigten zur akti-
ven Mitarbeit.

| SCHWEIZER BERGHILFE

O TEL. 01/712 60 60 FAX 01/712 60 50 ^

AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS ^

Armee-Logistik 9/2002


	Reportage

